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Vorlage 

 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 
 
 
 
 

Gesetz über die Regelung der Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen an 
die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2015 
(Gemeindefinanzierunggesetz – GFG 2015) 
 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksachen 16/6502  
 
 
 
 
 
 
 
Bericht über das Ergebnis der Beratungen des 
 
Ausschusses für Kommunalpolitik 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/6502 - wird ohne Änderungen 
angenommen. 
 
 
 
  

16

VORLAGE

16/2462
A07



2 

 
  



3 

 
 
Bericht 
 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Haushaltsjahr 2015 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2015)“ (Drucksache 16/6502) 
wurde vom Plenum nach 1. Lesung am 10. September 2014 federführend an den Haushalts- 
und Finanzausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik 
überwiesen. 
 
Der mitberatende Ausschuss hat am 19. September 2014 den Beschluss zur Durchführung 
einer Anhörung von Sachverständigen herbeigeführt; diese wurde am 24. Oktober 2014 (vgl. 
Ausschussprotokoll 16/696) durchgeführt. Abschließend wurde der Gesetzentwurf im 
mitberatenden Ausschuss am 21. November 2014 (vgl. Ausschussprotokoll 16/746) beraten. 
 
Bei den Beratungen fanden auch die Ergänzungen zum Landeshaushalt 
(Drucksache 16/6710 und Drucksache 16/6990) Berücksichtigung. 
 
 
 
B Abstimmung 
 
 
Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf der Landesregierung unverändert mit den 
Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP sowie der PIRATEN-Fraktion 
angenommen.  
 
 
 
 
Christian Dahm 
- Vorsitzender - 
 


